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 19.06.2026 
An das 
Verwaltungsgericht Schleswig 
Brockdorff-Rantzau-Straße 13 
24837 Schleswig 
 
 

 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
Draudt u. a. ./. Landrat des Kreises Ostholstein 

Az. 6 A 27/26 

 

nehmen wir zum Schriftsatz des Beklagten vom 30.04.2026 wie folgt Stellung:  

Wir halten an unserer Klage fest. Nach unserem Verständnis greift der Beklagte mit seinem Antrag auf 
Klageabweisung zu kurz. Er behandelt unsere Begründung so, als hätten wir behauptet, der geplante 
Standort liege auf einer amtlich festgelegten „Hauptzugroute“. Das haben wir aber gerade nicht 
geschrieben. In Nr. 5 der Begründung des Bürgerbegehrens heißt es vielmehr, dass das geplante 
Windenergiegebiet auf wichtigen Routen von Zugvögeln liegt und von diesen regelmäßig 
durchflogen wird.  

Aus unserer Sicht setzt der Beklagte damit zwei unterschiedliche Dinge gleich, nämlich unsere 
Formulierung „wichtige Routen von Zugvögeln“ einerseits und den engeren Begriff „Hauptzugroute“ 
andererseits. Genau diese Gleichsetzung überzeugt uns nicht. Schon in der Klage haben wir dargelegt, 
dass der Vogelzug in Schleswig-Holstein nicht nur auf starren Linien verläuft, sondern in breiten und 
witterungsabhängigen Korridoren. Deshalb war unsere Formulierung jedenfalls sachlich vertretbar 
und keine ausgedachte Behauptung.  

Wir möchten außerdem nochmals ausdrücklich auf die bereits mit der Klage eingereichten Anlagen 
verweisen, und zwar auf die Karte zum Vogelzug in Schleswig-Holstein (Quelle NaBu/OAG-SH) sowie 
auf den Auszug aus der Umweltverträglichkeitsprüfung zur 380-kV-Leitung (TenneT). Diese 
Unterlagen haben wir nicht zufällig beigefügt. Sie sollten gerade zeigen, dass es für unsere Aussage 
zur Vogelzugproblematik eine fachliche Grundlage gibt.  

Besonders wichtig ist aus unserer Sicht, dass der Auszug aus der Umweltverträglichkeitsstudie zur 
380-kV-Leitung nicht nur irgendeine private Einschätzung ist, sondern eine planungsbezogene 
Unterlage, in der Vogelzugachsen für Land- und Wasservögel dargestellt werden. Auch daraus ergibt 
sich, dass der betroffene Raum ornithologisch relevant ist und nicht einfach so behandelt werden 
kann, als spiele Vogelzug dort keine Rolle.  

Ebenso verweisen wir nochmals auf die von uns eingereichte Karte zum Vogelzug in Schleswig-
Holstein. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die in dieser Anlage wiedergegebene Abbildung aus 
einem amtlichen Dokument zum Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum II – Kreis Ostholstein 
und Hansestadt Lübeck im Rahmen der Gesamtfortschreibung 2003 stammt, das vom damaligen 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein 



herausgegeben wurde (Anlage S1) Wir formulieren das bewusst vorsichtig so, weil es uns hier darum 
geht zu zeigen, dass die Abbildung aus dem damaligen amtlichen Umweltbereich des Landes 
Schleswig-Holstein stammt.  

Wenn der Beklagte meint, unsere Aussage sei schon deshalb unzulässig gewesen, weil es hierzu auch 
andere fachliche Bewertungen gibt, überzeugt uns das ebenfalls nicht. Ein fachlicher 
Meinungsunterschied ist aus unserer Sicht nicht dasselbe wie eine Irreführung der Bürger. 
Entscheidend ist doch, dass unsere Aussage auf Unterlagen beruhte und sachlich begründet war. Sie 
war keine willkürliche Behauptung.  

Wir fügen dieser Stellungnahme deshalb ergänzend eine Anlage (Anlage S2) bei, in der die genannte 
Abbildung noch einmal mit einer rein indikativen und ungefähren Kennzeichnung des geplanten 
Standorts der WKA wiedergegeben wird. Diese Kennzeichnung dient nur der Verdeutlichung. Sie ist 
nicht maßstäblich und soll keinen neuen Streitstoff einführen, sondern lediglich bereits vorgelegte 
Unterlagen anschaulicher machen.  

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir ergänzend auf unseren bisherigen Vortrag in der 
Klageschrift und auf die dort beigefügten Anlagen, insbesondere wie oben angemerkt auf die 
Vogelzugkarte und den Auszug aus der Umweltverträglichkeitsstudie zur 380-kV-Leitung. 

Nach allem halten wir den Antrag auf Klageabweisung weiterhin für unbegründet. Wir bitten daher, 
den Antrag des Beklagten zurückzuweisen und über unsere Klage unter Berücksichtigung unseres 
bisherigen Vortrags sowie der beigefügten Anlagen zu entscheiden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stockelsdorf, 19.06.2026 

 

 

 

Carsten Draudt   Jörn M. Zacharias  Klaus-Olaf Zehle 

 

 

Anlagen:  

Anlage S1:  
Landschaftsrahmenplan Für den Planungsraum II – Kreis Ostholstein und Hansestadt Lübeck .  
Gesamtfortschreibung 2003  (auszugsweise) 

 

Anlage S 2: 

Karte zum Vogelzug in Schleswig-Holstein mit ungefährer, rein indikativer Kennzeichnung der 
geplanten WKA-Standorte 

 



Anlage S1:  
Landschaftsrahmenplan Für den Planungsraum II – Kreis Ostholstein und Hansestadt Lübeck .  
Gesamtfortschreibung 2003  (auszugsweise) 

 

 



 



 
  



 

  



Anlage S 2: 

Karte zum Vogelzug in Schleswig-Holstein mit ungefährer, rein indikativer Kennzeichnung der 
geplanten WKA-Standorte 
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